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1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Die Gemeinde Neuhausen ob Eck mit rund 4.170 Einwohnern (Stand Juni 2024, Statistisches Lan-
desamt Baden-Württemberg), liegt im Landkreis Tuttlingen. Seit der Verwaltungsreform 1973 ge-
hören ihr die beiden Ortsteile Worndorf und Schwandorf an, wobei Schwandorf sich in die Ge-
meindeteile Oberschwandorf, Unterschwandorf, Volkertsweiler und Holzach gliedert.

Die Gemeinde beabsichtigt die Entwicklung eines Urbanen Gebiets im Nordwesten des Hauptor-
tes Neuhausen, im Bereich „Lenzinger Breite“. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an den sich der-
zeit in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Einzelhandel an der Lenzinger Breite“ an.

Anlass der Planung ist die Deckung des steigenden Bedarfs an Wohnraum bzw. die sich ändern-
den Anforderungen an denselben sowie die Sicherung und Stärkung der Nahversorgung im Orts-
teil Neuhausen. Die Gemeinde reagiert damit auf aktuelle städtebauliche und gesellschaftliche
Entwicklungen. Insbesondere die Schaffung von familien-, aber auch altersgerechten Wohnun-
gen sind Bestandteil der Planung. Das Planungskonzept steht damit im Einklang mit dem Ge-
meindeentwicklungskonzept Neuhausen ob Eck Strategie 2035 (vgl. Leitlinien der Gemeindeent-
wicklung. Gemeindeentwicklungskonzept Neuhausen ob Eck Strategie 2035, ohne Datum, S.
50ff)

Ziel der Planung ist die Entwicklung eines lebendigen, durchmischten Quartiers in der Gebietska-
tegorie eines Urbanen Gebiets. Vorgesehen ist eine funktionale Verbindung von Wohnen, Arbei-
ten und sozio-kulturellen Nutzungen, um ein vielfältiges und zukunftsfähiges Quartier zu schaf-
fen. Durch die Nutzungsmischung sollen kurze Wege ermöglicht, die Nahversorgung gestärkt und
eine isolierte Einzelhandelsstruktur am Ortsrand vermieden werden. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt auf der Schaffung eines vielfältigen Wohnangebots für unterschiedliche Bevölke-
rungsgruppen. Berücksichtigt werden sollen insbesondere Mehrgenerationenwohnen, barriere-
arme und barrierefreie Wohnformen sowie ein ausgewogener Mix an Wohnungsgrößen. Ergän-
zend sollen Flächen für Dienstleistungen, kleinere Büros sowie kulturelle und gemeinschaftliche
Nutzungen vorgesehen werden.

Grundlage der Planung ist ein Konzeptvergabeverfahren, das eine bedarfsgerechte, qualitativ
hochwertige und zugleich zügig umsetzbare Quartiersentwicklung sicherstellen soll. Die Kriterien
des Vergabeverfahrens orientieren sich am Gemeindeentwicklungskonzept „Strategie 2035“ und
wurden im Rahmen eines Workshops mit dem Gemeinderat ergänzt und konkretisiert.

Ziel und Zweck des Bebauungsplanes „Nordstraße“ ist es, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für dieses Vorhaben zu schaffen und die Entwicklung des Urbanen Gebiets zu ermögli-
chen. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes muss für eine städtebauliche Entwicklung und
Ordnung nach § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich sein. Mit dem Bebauungsplan soll zum einen ein
planungsrechtlicher Rahmen gesetzt werden. Zum anderen soll eine geordnete, städtebauliche
Entwicklung gewährleistet werden, die der städtebaulichen Gesamtkonzeption der Gemeinde
entspricht und den Anforderungen an die örtlichen Gegebenheiten genügt. Im vorliegenden Fall
ergibt sich das Planungserfordernis aus der Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse sowie der



BP „Nordstraße“ - Begründung - Seite 2

bhm Planungsgesellschaft mbH 25122_1u2

kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung sowie der Belange der Wirtschaft durch die Schaffung
von Raum für Wohnzwecke, gewerbliche Nutzungen sowie kulturelle Nutzungen.

Im Süden des Plangebietes ist eine Fläche für die Erweiterung der Feuerwehr vorgesehen, sodass
für in Zukunft erforderliche Erweiterungen ausreichend Fläche am vorhandenen Standort verfüg-
bar ist.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren gemäß BauGB.

2. Planungsgebiet

2.1. Lage, Abgrenzung, Größe des Geltungsbereichs

Das Plangebiet liegt im Nordwesten des Siedlungsbereichs von Neuhausen ob Eck, nördlich der
Tuttlinger Straße. Im Norden wird der Geltungsbereich durch landwirtschaftliche Flächen, im Os-
ten durch landwirtschaftliche Flächen sowie die Bebauung Neuhausens, im Süden ebenfalls
durch die vorhandene Bebauung und das Feuerwehrhaus begrenzt. Im Westen wird das Plange-
biet durch landwirtschaftliche Flächen bzw. den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen
Bebauungsplans „Einzelhandel an der Lenzinger Breite begrenzt. Im weiteren westlichen An-
schluss an die landwirtschaftlichen Flächen befindet sich der Gewerbepark „Take-Off“.

Abb. 1: Lage des Plangebiets (rot markiert) im Raum.
 (Quelle: Topographische Karte 25, LGL, www.lgl-bw.de, 2024)
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Der Geltungsbereich umfasst in der Gemeinde Neuhausen ob Eck die Flurstücke Nrn. 4833
(ganz), 4823 (tlw.), 4835 (tlw.), 4836/1 (tlw.), 4837 (tlw.), 4838 (tlw.), 4839 (tlw.), 4840 (tlw.), 4842,
4842/1 (tlw.), 4893 (tlw.), in der Gemarkung Neuhausen. Die Fläche des Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes beträgt ca. 0,9 ha.

Der exakte Zuschnitt des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Nordstraße“ ergibt sich aus
den zeichnerischen Festsetzungen.

Abb. 2:  Geltungsbereich im Katasterausschnitt
(Kartengrundlage: Quelle: LGL, www.lgl.de)

2.2. Städtebauliche Bestandsaufnahme

2.2.1 Nutzungen

Das Plangebiet ist derzeit größtenteils unbebaut und wird landwirtschaftlich genutzt. Im Südos-
ten befindet sich derzeit ein Wohngebäude mit Nebenanlagen, was jedoch zum Rückbau vorge-
sehen ist. Das Plangebiet liegt demnach größtenteils im planungsrechtlichen Außenbereich gem.
§ 35 BauGB. Im Süden liegt ein Teil der Tuttlinger Straße und im Osten die Nordstraße innerhalb
des Plangebiets. Nördlich und östlich des Plangebiets sind ebenfalls landwirtschaftliche Flächen
vorhanden. Südlich des Plangebiets befindet sich das Feuerwehrhaus Neuhausen ob Ecks und
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westlich des Plangebiets befindet sich der Bebauungsplan „Einzelhandel an der Lenzinger Breite“
in Aufstellung. Östlich bzw. südöstlich des Plangebiets befinden sich die gemischten Nutzungen
des Ortsteils.

Aufgrund der umfangreichen Kampfhandlungen und Bombardierungen im zweiten Weltkrieg
wurde eine Luftbildauswertung durchgeführt, die zu dem Ergebnis kam, dass keine Anhalts-
punkte für das Vorhandensein von Bomben- und Artillerieblindgängern im Untersuchungsgebiet
vorhanden sind. (Kampfmittelvorerkundung/Luftbildauswertung, von Regierungspräsidium
Stuttgart – Kampfmittelbeseitigungsdienst, vom 17.11.2025)

Bodendenkmale sind im Plangebiet keine bekannt.

Störfallbetriebe sind im Plangebiet sowie in der näheren Umgebung des Plangebiets keine be-
kannt. (Überwachungsplan und Überwachungsprogramm des Regierungspräsidium Freiburg,
letzte Abfrage: 03.06.2025)

2.2.2 Immissionssituation

Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

2.2.3 Erschließung

Im Süden des Plangebiets verläuft die Tuttlinger Straße (K 5945) und im Osten die Nordstraße. Die
Tuttlinger Straße bindet im weiteren Verlauf im Osten an die Bundesstraße 311 an. In westlicher
Richtung führt sie weiter bis nach Tuttlingen. Das Plangebiet ist somit sowohl an das örtliche als
auch das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Die verkehrliche Erschließung kann somit unter
Berücksichtigung des Ausbaus der Nordstraße grundsätzlich als gesichert angesehen werden.

Entlang der Tuttlinger Straße verläuft ein Radschutzstreifen. Das Plangebiet ist damit an das ört-
liche Radwegenetz angebunden. Die fußläufige Anbindung des Plangebiets erfolgt über die Geh-
wege entlang der Tuttlinger Straße.

In ca. 300 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle „Neuhausen Tuttlinger Straße“, die das
Plangebiet an den öffentlichen Personennahverkehr anbindet. Mit der dort verkehrenden Li-
nie 340 ist der Bahnhof Tuttlingen in ca. 30 min erreichbar.

Im Plangebiet verläuft eine unterirdische Trinkwasserhauptleitung des Wasserversorgungsver-
bandes „Heuberg rechts der Donau“. Die Leitung kann nicht überbaut werden und ist zu verlegen.

Die technische Erschließung des Plangebiets ist über entsprechende Netzerweiterungen vorge-
sehen.
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2.2.4 Impressionen Plangebiet

Abb. 3: Blick nach Nordwesten
Foto bhmp

Abb. 4: Nordstraße, Blick nach Norden
Foto bhmp
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2.3. Planungskonzept

2.3.1 Allgemeine Zielsetzung und Grundzüge der Planung

Ziel der Planung ist die Entwicklung eines sozial, gemeinschaftlich orientierten und nachhaltigen
Urbanen Gebiets auf Grundlage eines Konzeptvergabeverfahrens. Vorgesehen ist ein ausgewo-
gener Nutzungsmix aus Wohnen, nicht störendem Gewerbe sowie sozio-kulturellen Nutzungen.
Durch diese funktionale Mischung soll ein lebendiges und vielfältiges Quartier entstehen, das un-
terschiedliche Lebens- und Arbeitsformen integriert und kurze Wege ermöglicht.

Die Themen Klimaanpassung und nachhaltige Energieversorgung werden wesentliche Bestand-
teile des Bebauungskonzepts. Darüber hinaus ist eine zentrale, nachhaltige Energieversorgung
des Quartiers vorgesehen. Die Förderung der Biodiversität soll durch geeignete Maßnahmen und
Gestaltungsansätze, etwa im Bereich der Freiraumgestaltung oder der Gebäudebegrünung, un-
terstützt werden.

2.3.2 Bebauung/ Nutzung

Das Bebauungskonzept wird im Rahmen eines Konzeptvergabeverfahrens entwickelt, welches
aktuell von der Gemeinde Neuhausen ob Eck durchgeführt wird. Der Bebauungsplan soll das im
Konzeptvergabeverfahren ausgewählte Konzept planungsrechtlich ermöglichen.

Auf Grundlage der Ausschreibung sind für das Vergabeverfahren folgende konzeptionelle Rah-
menbedingungen vorgesehen: Gefordert ist eine vergleichsweise dichte Bebauung mit einer, ei-
nem urbanen Gebiet angemessenen, hohen Geschossigkeit, die maximale Höhe ist mit 800 m
über Normalhöhennull angegeben. Die topographischen Gegebenheiten des Plangebiets, der
umgebenden Bebauungsstruktur sowie Nachhaltigkeits- und Ressourcenschutzaspekte sind zu
berücksichtigen. Die bauliche Dichte dient der effizienten Flächennutzung und trägt zur Reduzie-
rung der Flächeninanspruchnahmen bei. Städtebaulich und architektonisch ist eine Gliederung
der Bebauung in kompakte Hausgruppen vorgesehen. Durch eine klare Setzung der Baukörper
sowie angemessene Höhen- und Baukörperstaffelungen sollen stadträumlich wirksame Struktu-
ren wie Wege, Plätze und Übergangszonen ausgebildet werden, die zur Orientierung beitragen
und die Aufenthaltsqualität im Quartier erhöhen. Der Gestaltung und Qualität der Freiräume
kommt im Plangebiet eine hohe Bedeutung zu. Die Freiflächen sollen als qualitätvolle Aufent-
halts-, Spiel- und Grünräume ausgebildet werden und einen wesentlichen Beitrag zur Wohn- und
Lebensqualität leisten.

2.3.3 Erschließung

Die verkehrliche Anbindung des urbanen Gebiets erfolgt im Osten über die Ertüchtigung der Nord-
straße. Die innere Erschließung des geplanten Urbanen Gebietes wird im weiteren Verfahren er-
gänzt. Sie ist als öffentliche Verkehrsflächen vorgesehen. Die Anbindung der Erweiterungsfläche
für die Feuerwehr soll über das bestehende Grundstück erfolgen, die Sicherung der Erschließung
kann über eine Grundstücksverschmelzung oder ein entsprechendes Überfahrtsrecht erfolgen.
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Für den ruhenden Verkehr wird ein integriertes Parkraumkonzept für den ruhenden Verkehr vo-
rausgesetzt. Dieses hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr räumlich zu bündeln und
zu ordnen und gleichzeitig die Inanspruchnahme der Freiräume durch Stellplätze zu minimieren,
indem er überwiegend in integrierten oder gemeinschaftlichen Anlagen untergebracht wird.

Die Wasserversorgung des Plangebiets ist über eine Erweiterung des gemeindeeigenen Netzes
vorgesehen.

Die Versorgung des Plangebiets mit Löschwasser ist ebenfalls über entsprechende Netzerweite-
rungen vorgesehen. Das Feuerwehrhaus der freiwilligen Feuerwehr Neuhausen ob Eck befindet
sich unmittelbar angrenzend an das Plangebiet, die Hilfsfrist kann demnach eingehalten werden.

Die Entwässerung des Plangebiets hinsichtlich Schmutz- und Niederschlagswasser sowie bei
Starkregenereignissen wird im weiteren Verfahren geprüft und in die Planung eingearbeitet.

Die Abfallentsorgung ist über die Bereitstellung der Abfallsammelbehälter an einer geeigneten
Stelle an den geplanten bzw. auszubauenden Verkehrsflächen vorgesehen.

2.3.4 Freiraum, Ökologie und Klimaschutz

Durch die Planung werden bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen.
Da das Plangebiet in nördlicher und westlicher Richtung weiterhin an die freie Landschaft an-
schließt, ist nicht von einer wesentlichen Einschränkung des Freiraums und seiner Funktionen
auszugehen.

Die Erfassung und Bewertung der ökologischen Funktionalität im Plangebiet wird im Rahmen der
Umweltprüfung durchgeführt sowie erforderliche Maßnahmen zur Sicherstellung der ökologi-
schen Funktionalität ausgearbeitet. Diese werden soweit möglich in die Planung aufgenommen.

Im Rahmen der Bauleitplanung soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an
den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. (§ 1a Abs. 5 BauGB). Durch die Planung
wird Baurecht geschaffen, das mit Flächenversiegelungen einhergeht. Die Versiegelung wird je-
doch durch die Festsetzungen insgesamt begrenzt. Aufgrund der vergleichsweise geringen Größe
des Plangebiets sind keine wesentlichen Veränderungen des globalen Klimas zu erwarten.

3. Übergeordnete Vorgaben

3.1. Raumordnung

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die Ziele und
Grundsätze der Raumordnung sind im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP) sowie
im Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg 2003 festgelegt. Sowohl der LEP als auch der Regi-
onalplan werden aktuell fortgeschrieben.
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3.1.1 Landesplanung

Im LEP wird Neuhausen ob Eck dem ländlichen Raum im engeren Sinne sowie dem Mittelbereich
Tuttlingen zugeordnet. Weitere spezielle Festlegungen für die Gemeinde sind im LEP keine vor-
handen. Eine zentralörtliche Funktion wird Neuhausen ob Eck nicht zugewiesen.

Hinsichtlich der Siedlungsentwicklung sieht Ziel 3.1.6 vor durch kleinräumige Zuordnungen von
Raumnutzungen, insbesondere der Funktionen Wohnen und Arbeiten, so zu gestalten, dass ver-
kehrsbedingte Belastungen zurückgehen und zusätzlicher motorisierter Verkehr möglichst ver-
mieden wird. Größere Neubauflächen sollen nur dann ausgewiesen werden, wenn dabei ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen Wohnbauflächen und gewerblichen Flächen in derselben Ge-
meinde oder in Abstimmung mit Nachbargemeinden gewährleistet wird. Darüber hinaus sollen
Flächenausweisungen für Wohnungsbau und Arbeitsstätten verstärkt Belangen der Nachhaltig-
keit Rechnung tragen, insbesondere durch Nutzung von Entsiegelungspotenzialen und von Mög-
lichkeiten zur Energieeinsparung, zur aktiven und passiven Sonnenenergienutzung und zum Ein-
satz nachwachsender Rohstoffe (Grundsatz 3.1.7). Gemäß Ziel 3.1.9 hat sich die Siedlungsent-
wicklung vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind Möglichkeiten der Verdichtung und Ar-
rondierung zu nutzen, Baulücken und Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konver-
sions- und Altlastenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden mit
besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unvermeidbare
zu beschränken.

3.1.2 Regionalplanung

Der Regionalplan konkretisiert und formt die im Landesentwicklungsplan dargelegten Ziele und
Grundsätze aus. Diese Ziele sind im Regionalplan in Form der regionalen Siedlungs- und Frei-
raumstruktur festgelegt.

Abb. 5:  Ausschnitt aus dem Regionalplan.
(Quelle: RVSBH, 2003)
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Im Regionalplan des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg aus dem Jahr 2003 ist der
Geltungsbereich als sonstige landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. Ein kleiner Teilbereich
im Süden ist als Siedlungsfläche dargestellt.
Gemäß Grundsatz 2.5 sollen Gemeinden, die nicht als Siedlungsbereiche ausgewiesen sind, sich
organisch weiterentwickeln. Bei der Ermittlung ihres künftigen Siedlungsflächenbedarfs sind ne-
ben der natürlichen Bevölkerungsentwicklung insbesondere auch Zuwanderungen, die sich aus
der gewerblichen Entwicklung - Erweiterung und Neuansiedlung von Betrieben - ergeben, sowie
Wanderungsgewinne in besonderen Fällen zu berücksichtigen.

3.2. Flächennutzungsplan

Abb. 6:  vorgesehene Darstellung des FNP (Geltungsbereich hellblau markiert).
(Quelle: VG Tuttlingen, 2025)

Der Flächennutzungsplan (FNP) wurde im Bereich des Plangebiets geändert (15. punktuellen Än-
derung zur 6. Fortschreibung). Die Änderung ist seit dem 06.02.2026 rechtswirksam. Bisher
stellte der FNP im Plangebiet Landwirtschaftsflächen sowie im Süden Flächen für den überörtli-
chen Verkehr dar.
Die 15. punktuelle Änderung zur 6. Fortschreibung des FNP sieht im Plangebiet neben der Dar-
stellung einer gemischten Baufläche, die Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche als Erweite-
rungsbereich für die Feuerwehr, sowie im Westen randlich eine Sonderbaufläche vor. Die 15.
punktuelle Änderung zur 6. Fortschreibung des FNP wurde am 02.10.2025 durch den gemeinsa-
men Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen festgestellt.
Nördlich und östlich sind weitere landwirtschaftliche Flächen dargestellt. Westlich ist eine Son-
derbaufläche mit der Zweckbestimmung „großflächiger Lebensmittelmarkt“ vorgesehen. Nörd-
lich ist die Landwirtschaftsfläche überlagert mit einer geplanten Fläche für Maßnahmen zum
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Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Südlich ist eine Gemeinbe-
darfsfläche mit der Zweckbestimmung Feuerwehr dargestellt. Südlich der Tuttlinger Straße sind
gemischte Bauflächen und Grünflächen mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten dargestellt.
Gem. § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne als verbindliche Bauleitpläne aus dem Flächennut-
zungsplan (FNP) zu entwickeln. Während des Verfahrens der Flächennutzungsplanänderung
wurde eine Änderung der Geltungsbereichgröße und -grenze vorgenommen. Im weiteren Verfah-
ren ist zu prüfen, ob unter Berücksichtigung der Parzellenunschärfe des FNP der Bebauungsplan
als noch aus den vorgesehenen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt, angesehen
werden kann.
Die Angaben zum Flächennutzungsplan werden im weiteren Verfahren aktualisiert.

3.3. Bestehende Bebauungspläne/ bestehendes Baurecht

Das Plangebiet ist derzeit nicht mit einem Bebauungsplan überplant. Westlich des Plangebiets
befindet sich der Bebauungsplan „Einzelhandel an der Lenzinger Breite“ in Aufstellung. Die Zu-
lässigkeit von Vorhaben richtet sich demnach derzeit noch nach§ 34 und § 35 BauGB.

3.4. Rechtlich geschützte Gebiete und Objekte

Das Plangebiet liegt vollständig im Naturpark „Obere Donau“ (Verordnung des Regierungspräsi-
diums Tübingen vom 14.06.2005). Schutzzweck dieser Verordnung sind Erhalt und Entwicklung
der vorbildlichen Erholungslandschaft. Darüber hinaus liegt das Plangebebiet außerhalb von
Schutzgebieten von Natur und Landschaft oder geschützter Biotope. Gesetzlich geschützte
Landschaftsbestandteile oder Naturdenkmäler sind im Geltungsgereich keine bekannt.

Abb. 7:  Schutzgebiete.
(Quelle: LUBW 2025, letzter Aufruf 04.06.2025)
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Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten, festgesetzten Überschwemmungsge-
bieten oder Überschwemmungsbereichen (HQ-100-Gebiet) sowie von überschwemmungsge-
fährdeten Bereichen (HQ-extrem). (Quelle LUBW 2024, letzter Aufruf 22.10.2024)

Abb. 8:  HQ10, HQ-100 und HQextrem Überflutungsfläche sowie Wasserschutzgebiete.
(Quelle: LUBW 2025, letzter Aufruf 04.06.2025)

Im Plangebiet sind keine Boden- oder Kulturdenkmale bekannt. Sollten bei der Durchführung vor-
gesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20
DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische
Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauer-
reste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werkta-
ges nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbe-
hörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gem. §27
DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Das Plangebiet ist derzeit, mit Ausnahme des Bestandsgebäudes und der Verkehrsflächen, land-
wirtschaftlich genutzt. Es sind demnach landwirtschaftliche Belange durch den Verlust von An-
bauflächen direkt betroffen. Die Ausweisung der Fläche ist zur Versorgung der Bevölkerung mit
Wohnraum sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und kulturellen Nutzungen erforder-
lich, da im bestehenden Siedlungsbereich keine geeigneten Flächen für die Realisierung des Vor-
habens vorhanden sind. Die Inanspruchnahme wird daher als vertretbar angesehen.

Im Plangebiet und dessen näherer Umgebung sind keine Waldflächen vorhanden. Forstwirt-
schaftliche Belange sind demnach keine betroffen.
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4. Verfahren

Die planungsrechtliche Voraussetzung zur Entwicklung eines Urbanen Gebiets und der Erweite-
rungsfläche Feuerwehr ist ein qualifizierter Bebauungsplan. Es wird ein Bebauungsplan gem. § 1
BauGB im Regelverfahren mit zweistufiger Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung aufgestellt.

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine Umweltprü-
fung durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Wirkungsprognose im Umweltbericht hat zum
Ziel, die mit dem Vorhaben verbundenen Wirkungen auf die Schutzgüter darzustellen und zu er-
mitteln, inwieweit diese Wirkungen zu erheblich nachteiligen Umweltwirkungen führen können.
Die Umweltwirkungen werden getrennt nach Schutzgütern im Umweltbericht beschrieben. Für
erwartete wesentliche nachteilige Umweltwirkungen mit erheblichen Beeinträchtigungen von
Natur und Landschaft werden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen festgesetzt.

Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens ist gem. § 10a BauGB eine zusammenfassende Erklä-
rung beizufügen, über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bauleitplan berücksichtigt wurden und aus welchen
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde.

5. Artenschutz

Bei der Realisierung von Bauvorhaben sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit
01.03.2010 geltenden Bundesnaturschutzgesetzes, insbesondere die Verbotstatbestände nach
§ 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG zu beachten. Bei Baumaßnahmen (z.B. Gebäudeumbau, Gehölzro-
dung, Freiflächenumgestaltung) sind rechtzeitig durch fachkundige Personen mögliche Vorkom-
men relevanter Arten zu beurteilen und bei vorhandenem Habitatpotenzial zu untersuchen sowie
die ggf. erforderlichen Artenschutzmaßnahmen durchzuführen. Dies gilt auch für Privatpersonen.

In einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung (bhmp, vom 12.02.2024) wurde das vorhandene Ha-
bitatpotenzial bei einer Vor-Ort-Begehung am 05.07.2023 eingeschätzt. Das Vorkommen prü-
fungsrelevanter Pflanzenarten, streng geschützter Käfer- und Schmetterlingsarten, artenschutz-
rechtlich relevanter Amphibien und Säugetiere, mit Ausnahme von Fledermäusen, sowie Fische,
Rundmäuler, Libellen und Weichtiere im Untersuchungsbereich konnte mit hinreichender Si-
cherheit ausgeschlossen werden. Als Vermeidungsmaßnahme ist eine Baufeldräumung nur au-
ßerhalb der Vogelbrutzeit sowie außerhalb des Aktivitätszeitraumes von Fledermäusen (Anfang
November bis Ende Februar) möglich. Baumfällungen sind darüber hinaus nur bei Frosttempera-
turen oder mit vorheriger Begutachtung möglich. Die Vermeidungsmaßnahme wird als Hinweis
im Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. Für Fledermäuse, Brutvögel und Zauneidechsen
konnte ein Eintreten von Verbotstatbeständen nicht gänzlich ausgeschlossen werden, weshalb
hier zur Beurteilung weiterer Untersuchungsbedarf besteht.

Diese Untersuchungen wurden im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung – saP
(bhmp, vom 24.06.2025, ergänzt am 19.09.2025) durchgeführt. Diese kam zu dem Ergebnis, dass
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keine Reptilien betroffen sind. Hinsichtlich der Fledermäuse konnte festgestellt werden, dass bei
Einhaltung der o.g. Vermeidungsmaßnahme keine weiteren erheblichen Störungen zu befürchten
sind. Bei den untersuchten Vogelarten wurde festgestellt, dass durch die Planung eine Betroffen-
heit der Feldlerche hervorgerufen wird, die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen erfordert.
Aufgrund der Planung ergibt sich ein Ausgleichsbedarf für zwei Feldlerchen-Brutpaare. Hierzu
sind derzeit nicht durch Feldlerchen genutzte Flächen als Offenlandflächen mit Brutpotential
herzurichten. Diese Flächen sollten im Umkreis von 2 km zur Eingriffsfläche liegen. Zur Vermei-
dung einer Ansiedlung von Feldlerchen in der Bauzeit müssen Störungen durch den Bau bis zum
Beginn der Feldlerchenbrutzeit fortgesetzt werden.

Für die Schaffung der o.g. Ausgleichsfläche für die Feldlerchenbrutpaare wurde ein Feldlerchen-
ausgleichskonzeptes (Ausgleich Feldlerche & Null-Monitoring-Bericht von bhmp, vom
03.06.2025 mit Ergänzungen vom 03.06.2025 und 09.09.2025) erstellt. Hierzu wurde eine Teilflä-
che des Flurstücks Nr. 670, Gmkg. Worndorf auf die Eignung als Ausgleichsfläche geprüft und
deren Eignung herausgestellt. Die umzusetzenden Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen
der Aufstellung des Bebauungsplans „Einzelhandel an der Lenzinger Breite“ umgesetzt.

6. Erläuterung der planungsrechtlichen Festsetzungen

Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans orientieren sich an den Vorgaben
aus dem Konzeptvergabeverfahren, das die Grundlage für die Entwicklung dieses Gebietes bildet.
Die bisherigen Festsetzungen zeigen die Vorgaben aus dem Auslobungstext. Die weiteren pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen werden im weiteren Verfahren, nach finaler Beurteilung und Be-
wertung der Konzepte konkretisiert und ergänzt.

6.1. Art der baulichen Nutzung

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB die Art der baulichen Nutzung fest.

In Bezug auf die geplante und umgebende Nutzungsstruktur und der Zielsetzung eines durch-
mischten Quartiers wird das Plangebiet als Urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO festgesetzt.
Die Gebietsart Urbanes Gebietes ist darin begründet, dass Wert auf eine Nutzungsmischung ge-
legt wird, die nicht zwingend gleichgewichtig ausgelegt sein muss. Dies soll dem Bebauungskon-
zept durch das Investorenauswahlverfahren möglichst große Flexibilität einräumen. Zudem soll
die Möglichkeit gegeben werden im weiteren Planungsverfahren differenzierte Festsetzung hin-
sichtlich §6a Absatz 4 BauNVO umzusetzen.

Das Plangebiet befindet sich in Ortsrandlage zwischen einer bestehenden Wohnbebauung und
einem sich derzeit im Bauleitplanverfahren befindenden Einzelhandel. Zulässig für dieses Gebiet
sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und
Speisewirtschaften und sonstige Gewerbebetriebe. Zudem sind auch Anlagen für Veranstaltun-
gen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig.

Der grundsätzliche Ausschluss von Tankstellen, Vergnügungsstätten und Betrieben des Beher-
bungsgewerbes erfolgt, da diese sich in ihrem Flächenanspruch, ihrer Baustruktur und dem mit
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ihnen verbundenen Verkehrsaufkommen nicht in die vorherrschenden Grundstücksverhältnisse
sowie die Umgebung des vorhandenen Wohngebietes einfügen.

6.2. Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans durch die Höhe
der baulichen Anlagen, die Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschossflächenzahl (GFZ) festge-
setzt.

6.2.1 Höhe der baulichen Anlagen

Die zulässige Gebäudehöhe der Hauptgebäude ist im zeichnerischen Teil mit 800 m über Normal-
höhennull als Höchstmaß festgesetzt.

Der festgesetzte Wert trägt einer dichten Bauweise sowie dem städtebaulichen Einfügen in die
vorhandene Umgebung Rechnung. Er orientiert sich an den Höhen der umliegenden Bebauung,
insbesondere an dem geplanten Einzelhandelsgebäude sowie an den bereits vorhandenen, ver-
gleichsweise hohen, Baukörpern im Umfeld. Gleichzeitig berücksichtigt die Festsetzung die to-
pografischen Gegebenheiten des Plangebiets, das sich in Hanglage hinter der bestehenden Be-
bauung befindet. Durch die Festlegung der maximal zulässigen Gebäudehöhe wird zum einen
eine effiziente Ausnutzung der Grundstücke ermöglicht und damit eine flächensparende, res-
sourcenschonende Entwicklung unterstützt. Zum anderen wird sichergestellt, dass die geplante
Bebauung trotz der rückwärtigen Lage und der abfallenden Topografie städtebaulich wahrnehm-
bar bleibt.

6.2.2 Grundflächenzahl

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist im zeichnerischen Teil in der Nutzungsschablone dargelegt. Mit
der gewählten Festsetzung wird eine angemessene bauliche Dichte ermöglicht, die der geplanten
Nutzung als Urbanes Gebiet sowie der angestrebten kompakten Quartiersentwicklung ent-
spricht. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass ausreichend unbebaute Grundstücksflächen für
Freiräume, Begrünung und Versickerungsflächen verbleiben.

6.2.3 Geschossflächenzahl

Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist im zeichnerischen Teil in der Nutzungsschablone dargelegt.
Sie ist gemäß des Orientierungswerts nach §17 BauNVO gewählt. Dadurch kann zum einen eine
angemessene Ausgestaltung des Bebauungskonzepts gewährleistet und zum anderen eine ge-
wisse Flexibilität im Rahmen des Konzeptvergabeverfahrens gesichert werden.

6.3. Bauweise

Die Bauweise ist als offene Bauweise festgesetzt.

Die Festsetzung unterstützt die angestrebte Entwicklung eines differenzierten und zugleich kom-
pakten Quartiersgefüges. Sie ermöglicht zudem eine Flexibilität hinsichtlich der konkreten
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Anordnung der Baukörper und erleichtert damit die Anpassung an die topografischen Gegeben-
heiten des Plangebiets.

Weitere Festsetzungen werden im Verlauf des Verfahrens konkretisiert und ergänzt. Dies erfolgt
insbesondere unter Berücksichtigung des finalen Konzeptentwurfs aus dem Konzeptvergabever-
fahren. Die Auswertung des Ergebnisses wird in die weitere Ausarbeitung der planungsrechtli-
chen Festsetzungen einfließen.

6.4. Flächen für den Gemeinbedarf

Flächen für den Gemeinbedarf sind begrifflich nicht einem Baugebiet nach der BauNVO zugeord-
net und werden somit nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB separat festgesetzt.

Die als Gemeinbedarf festgesetzte Fläche trägt die Zweckbestimmung „Feuerwehr“ und befindet
sich im Süden des Geltungsbereichs.

Mit der Festsetzung der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“
wird der Erweiterung der bestehenden Feuerwehr Rechnung getragen, um die Aufrechterhaltung
der Nutzung zu sichern. Die ausreichende und zentrale Verfügung von diesen Leistungen der Da-
seinsvorsorge ist elementar in jeder Gemeinde und deshalb erhaltenswert. Um die künftige Fort-
führung der Feuerwehr an diesem Standort zu sichern, sind alle notwendigen Räumlichkeiten für
die Zwecke der Feuerwehr sowie der Rettungswache zulässig.

6.5. Verkehrsflächen

Mit der Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche mitsamt Straßenbegrenzungslinien wird das
Erschließungssystem planungsrechtlich gesichert. Die Festsetzungen orientieren sich dabei voll-
ständig am Bestand.

7. Erläuterung der örtlichen Bauvorschriften

7.1. Grundstücksgestaltung

Die unbebaute Fläche der Baugrundstücke, die nicht für Nebenanlagen, Stellplätze, Zufahrten
oder andere zulässige Nutzungen benötigt wird, ist zu begrünen. Zudem ist eine flächige Abde-
ckung von Flächen mit Steinen außerhalb eines Abstands von 0,5 m zu Gebäuden unzulässig. Die
Festsetzung trägt den gesetzlichen Vorgaben Rechnung und dient darüber hinaus der Reduzie-
rung versiegelter Flächen. Gleichzeitig werden positive Effekte für das Mikroklima, die Versicke-
rung von Niederschlagswasser sowie für die Gestaltqualität des Quartiers und die Lebensräume
von Tier- und Pflanzenarten unterstützt.
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7.2. Stellplatzverpflichtung

Im Rahmen des Konzeptvergabeverfahrens wurde der Organisation des ruhenden Verkehrs eine
hohe Bedeutung beigemessen. Unter anderem ist im Verfahren die Ausarbeitung eines Park-
raumkonzeptes vorgesehen, das Bestandteil der einzureichenden Entwürfe ist.

Mit der festgesetzten Stellplatzregelung wird den Mobilitätsanforderungen in der ländlich gepräg-
ten Lage des Plangebiets Rechnung getragen, in der weiterhin von einer vergleichsweise hohen
PKW-Nutzung auszugehen ist. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass ein übermäßiger Anteil
der Grundstücksflächen für Stellplätze in Anspruch genommen wird und dadurch die Freiraum-
qualitäten innerhalb des Quartiers beeinträchtigt werden.

Der gestaffelte Stellplatznachweis für Wohnnutzungen trägt diesen Zielsetzungen Rechnung.
Durch die Differenzierung nach Wohnungsgrößen wird einerseits der unterschiedliche Stellplatz-
bedarf verschiedener Haushaltsgrößen berücksichtigt, andererseits wird eine gewisse Flexibilität
für die im Rahmen des Konzeptvergabeverfahrens zu entwickelnden Wohnkonzepte ermöglicht.

Weitere Konkretisierungen zur Organisation des ruhenden Verkehrs können im weiteren Verlauf
des Verfahrens unter Berücksichtigung der eingereichten Konzeptentwürfe erfolgen.
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